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Satzung
Über die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Gattrütte"

Aufgrund von §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. vom 27.08.1997
i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) jeweils in der z.Z.
gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Weilheim in seiner öffentlichen
Sitzung am 23.07.2012 folgende Änderung des Bebauungsplanes „Gattrütte" als
Satzung beschlossen:

§1
Räumlicher Geltungsbereich

Der Änderungsbereich ist aus dem als Anlage zu dieser Bekanntmachung
beigefügten Bebauungsplan i.d.F. vom 13.07.2012 ersichtlich.

§ 2 Inhalt der Änderung
Aktualisierung des Leitungsverlaufs durch Entfernung der im zeichnerischen Teil
dargestellten Leitungsrechte. Die restlichen Bestandteile des Bebauungsplans
bleiben unberührt.

§2
Bestandteile der Satzung

1. Lageplan (Bl. 2.2) i.d.F.
2. Begründung i.d.F.

vom 13.07.2012

vom 13.07.2012

§3
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB
in Kraft.

Weilheim, den ^VT ^V*> £#<?«?
Arzner

Bürgermeister.



Begründung: ^u

Aufgrund der Entwicklungen im Baugebiet Gattrütte, wurde festgestellt dass die
eingetragenen Leitungsrechte auf den Flurstücken 2141, 2140 und 2139 der
Gemarkung Remetschwiel nicht mehr benötigt werden.

Mit der Entfernung der Leitungsrechte aus dem Bebauungsplan wird erreicht, dass
die Grundstückeigentümer auf den o.g. Grundstücken die Leitungsrechte nicht mehr
von Bebauung freihalten müssen.

Eine Entfernung der Leitungsrechte vermeidet hier weitere Konflikte mit dem
Baurecht.

Weilheim, den 13.07.2012
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